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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.2026

Entscheidungsdatum

18.02.2026

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §3 Abs2

AsylG 2005 §3 Abs4

AsylG 2005 §3 Abs5

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §28

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017
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3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

,

W242 2293831-1/33E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. HEUMAYR über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX ,

StA. Iran, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH, Leopold-Moses-

Gasse 4, 1020 Wien, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom XXXX , Zahl XXXX , nach

Durchführung mündlicher Verhandlungen am 25.06.2025, 10.09.2025 und 17.12.2025, zu Recht:Das

Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. HEUMAYR über die Beschwerde von römisch 40 , geb.

römisch 40 , StA. Iran, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH,

Leopold-Moses-Gasse 4, 1020 Wien, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom römisch

40 , Zahl römisch 40 , nach Durchführung mündlicher Verhandlungen am 25.06.2025, 10.09.2025 und 17.12.2025, zu

Recht:

A)

I. Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX , geb. XXXX , gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status der

Asylberechtigten zuerkannt.römisch eins. Der Beschwerde wird stattgegeben und römisch 40 , geb. römisch 40 , gemäß

Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 der Status der Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX , geb. XXXX , damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft

zukommt.Gemäß Paragraph 3, Absatz 5, AsylG 2005 wird festgestellt, dass römisch 40 , geb. römisch 40 , damit kraft

Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

II. Die Spruchpunkte II. bis VI. des angefochtenen Bescheides werden ersatzlos behoben.römisch zwei. Die

Spruchpunkte römisch zwei. bis römisch sechs. des angefochtenen Bescheides werden ersatzlos behoben.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Die Beschwerdeführerin (in der Folge: BF), eine iranische Staatsangehörige, reiste spätestens am 19.04.2023 unter

Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen

Schutz.

2. Am selben Tag fand unter Beziehung eines Dolmetschers für die Sprache Farsi/Persisch eine niederschriftliche
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Erstbefragung vor einem Organ des öLentlichen Sicherheitsdienstes statt. Zu ihren Fluchtgründen gab die BF an, dass

sie zum Christentum konvertiert sei und im Iran eine Hauskirche besucht habe; die iranische Geheimpolizei habe dies

erfahren. Folglich habe die BF ihren Herkunftsstaat verlassen.

3. Am 11.07.2023 fand vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: BFA) eine niederschriftliche

Einvernahme der BF statt, in welcher ihr mitgeteilt wurde, dass beabsichtigt werde, ihren in Österreich gestellten

Antrag auf internationalen Schutz als unzulässig zurückzuweisen und eine Außerlandesbringung nach Italien zu

veranlassen. Im Zuge dessen legte sie unter anderem ein Schreiben der CFH Armenia vom 23.05.2023 vor; dieses sei an

die österreichische Asylbehörde adressiert und bestätige, dass die BF seit April 2020 als evangelische Christin bei den

Unterrichtsstunden der Khanehe Pedar Kirche sehr aktiv gewesen sei.

4. Am 19.07.2023 wurde das Verfahren der BF in Österreich zugelassen.

5. Am 16.11.2023 wurde die BF vor dem BFA unter Beiziehung eines Dolmetschers für die Sprache Farsi/Persisch

niederschriftlich einvernommen. Zu ihren Fluchtgründen befragt, führte die BF im Wesentlichen aus, dass sie getauft

sei und im Iran eine Hauskirche betrieben habe; diese sei von drei Personen besucht worden, auch ein in der Ukraine

wohnhafter Pfarrer sowie der im Ausland aufhältige Bruder der BF seien online zugeschaltet worden. Der Austritt der

BF aus dem Islam bedeute Regimegegnerschaft und werde mit der Todesstrafe geahndet. Sepah-Beamte hätten das

Büro der BF durchsucht und ihre Sachen, unter anderem ihren Laptop und ihre Bibel, beschlagnahmt; nun werde nach

der BF gefahndet. Bei einer Rückkehr fürchte die BF ihre Hinrichtung. Die BF habe keinen Kontakt zu ihren

Familienmitgliedern im Iran, weil sie deren Leben nicht in Gefahr bringen wolle.

Im Zuge der Einvernahme legte die BF einen Taufschein, wonach sie am 20.10.2021 in Jerewan, Armenien, getauft

worden sei sowie Teilnahmebestätigungen an einem Alphabetisierungskurs und an Deutschkursen auf dem Niveau A1

vor.

6. Mit Bescheid des BFA vom XXXX wurde der Antrag der BF auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1

Z 13 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG wurde der Antrag auch hinsichtlich

des Status der subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt II.). Eine Aufenthaltsberechtigung aus

berücksichtigungswürdigen Gründen im Sinne des § 57 AsylG wurde der BF nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Weiters

wurde gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung nach § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen

(Spruchpunkt IV.). Gemäß § 52 Abs. 9 FPG wurde festgestellt, dass ihre Abschiebung in den Iran gemäß § 46 FPG

zulässig sei (Spruchpunkt V.). Nach § 55 Abs. 1 bis 3 FPG wurde die Frist für die freiwillige Ausreise mit 14 Tagen ab

Rechtskraft der Rückkehrentscheidung angegeben (Spruchpunkt VI.).6. Mit Bescheid des BFA vom römisch 40 wurde

der Antrag der BF auf internationalen Schutz gemäß Paragraph 3, Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 2, Absatz

eins, ZiLer 13, AsylG abgewiesen (Spruchpunkt römisch eins.). Gemäß Paragraph 8, Absatz eins, in Verbindung mit

Paragraph 2, Absatz eins, ZiLer 13, AsylG wurde der Antrag auch hinsichtlich des Status der subsidiär

Schutzberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt römisch zwei.). Eine Aufenthaltsberechtigung aus

berücksichtigungswürdigen Gründen im Sinne des Paragraph 57, AsylG wurde der BF nicht erteilt (Spruchpunkt

römisch drei.). Weiters wurde gemäß Paragraph 10, Absatz eins, ZiLer 3, in Verbindung mit Paragraph 9, BFA-VG eine

Rückkehrentscheidung nach Paragraph 52, Absatz 2, ZiLer 2, FPG erlassen (Spruchpunkt römisch vier.). Gemäß

Paragraph 52, Absatz 9, FPG wurde festgestellt, dass ihre Abschiebung in den Iran gemäß Paragraph 46, FPG zulässig

sei (Spruchpunkt römisch fünf.). Nach Paragraph 55, Absatz eins bis 3 FPG wurde die Frist für die freiwillige Ausreise

mit 14 Tagen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung angegeben (Spruchpunkt römisch sechs.).

Begründend wurde ausgeführt, dass die BF als ledige und gut ausgebildete Frau ein problemloses und selbständiges

Leben im Iran geführt habe und sie keinerlei Verfolgungshandlungen durch Behörden ausgesetzt gewesen sei. Sie

habe zwar in der Einvernahme angegeben, dass sie eine getaufte Christin sei, aber eine Austrittsbestätigung aus dem

Islam habe sie dennoch nicht vorlegen können; hätte die BF tatsächlich den Glauben des Christentums verinnerlicht,

wäre sie, spätestens seit sie in Österreich aufhältig sei, aus dem Islam ausgetreten. Die vorgelegte Kopie des

Taufscheins sei nicht aussagekräftig und die BF könne nicht nachvollziehbar erklären, warum sie in Armenien getauft

worden sei, aber ein TaufzertiNkat aus der Ukraine besitze. Hinsichtlich des Schreibens der CFH Armenia sei zu

erwähnen, dass es sich lediglich um eine Kopie eines Schreibens einer unbekannten Person ohne überprüfbare

Merkmale handeln würde. Die BF sei wegen dem Betreiben einer Hauskirche nicht persönlich verfolgt oder bedroht

worden, da es, gemäß den Angaben der BF, nie zu konkreten, nachhaltigen bzw. weitreichenden Problemen ihre
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Person betreLend gekommen sei, zumal lediglich Untermieter die BF von der vermeintlichen Hausdurchsuchung

durch die Sepah-Beamten informiert hätten. Hätte tatsächlich jemand dem Sepah-Geheimdienst verraten, dass die BF

eine Hauskirche betreibe, so wäre eine Hausdurchsuchung in Anwesenheit der BF durchgeführt worden. Insgesamt

seien die Schilderungen der BF weder glaubhaft noch nachvollziehbar, sodass eine tatsächliche Verfolgungs- oder

Bedrohungssituation der BF jedenfalls auszuschließen sei.

7. Gegen den Bescheid erhob die BF im Wege ihrer Rechtsvertretung am 03.04.2024 fristgerecht vollumfänglich

Beschwerde wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit infolge unrichtiger rechtlicher Beurteilung sowie der Verletzung von

Verfahrensvorschriften. In der Beschwerdebegründung wurde erneut auf das Interesse der BF am christlichen Glauben

und auf ihre Konversion verwiesen; die BF sei von ihrem Bruder bereits im Jahr 2017/2018 missioniert worden und

habe durch diesen einen Pfarrer kennengelernt. Sie habe sodann in einem separaten Zimmer in ihrem Büro sonntags

eine Hauskirche betrieben; diese sei von drei Personen persönlich sowie von jenem Pfarrer und dem Bruder der BF

online besucht worden. Die BF sei in Armenien getauft worden, weil ihr Pfarrer zu dem Zeitpunkt in Armenien ein

Gastpfarrer gewesen sei und weil eine Einreise nach Armenien visumfrei und problemlos möglich gewesen wäre; die

Ausstellung des TaufzertiNkat in der Ukraine sei auf den Sitz der christlichen Gemeinde des Pfarrers zurückzuführen.

Die BF besuche in Österreich regelmäßig die Kirche, lese jeden Tag die Bibel, nehme wöchentlich am Gottesdienst und

an einem Onlinebibelkurs teil. Gemäß aktuellen Länderberichten zeichne sich das islamische Regime im Iran durch

eine sehr hohe Gewaltbereitschaft und Willkür aus; gegen „Andersdenkende“ werde skrupellos vorgegangen. Die BF

lehne das Tragen eines Hijabs ab und sei christlichen Glaubens, weshalb ihr im Iran geschlechtsspeziNsche Gewalt,

Inhaftierung, Folter oder gar die Todesstrafe drohe. Zudem legte die BF eine Bestätigung ihres Austritts aus der

islamischen Glaubensgemeinschaft sowie eine Teilnahmebestätigung für den Deutschkurs auf dem Niveau A2 vor.

8. Die Beschwerde samt Verwaltungsakt langte am 17.06.2024 beim Bundesverwaltungsgericht ein.

9. Am 19.06.2024 wurde der Akt der Gerichtsabteilung W242 neu zugewiesen.

10 . Im Hinblick auf die bevorstehende mündliche Verhandlung am 25.06.2025 beantragte die BF im Wege ihrer

Rechtsvertretung am 11.06.2025 die Vernehmung von zwei Zeugen und legte Beweismittel zu ihren

Integrationsbemühungen vor.

11. Am 25.06.2025 fand vor dem Bundeverwaltungsgericht eine mündliche Beschwerdeverhandlung im Beisein eines

Dolmetschers für die Sprache Farsi, der BF, ihrer Rechtsvertretung sowie zwei Zeugen (Peter KÄMPFER und Margit

KÄMPFER) statt. Die belangte Behörde ist entschuldigt nicht erschienen.

12. Auftragsgemäß übermittelte die BF im Wege ihrer Rechtsvertretung am 02.07.2025 ein USB-Stick mit zwei Videos.

13. Am 09.07.2025 brachte die BF mehrere Screenshots von ihrem öLentlich zugänglichen Instagram- und Facebook-

Profil ein und nahm Stellung zu den aktuellen Länderberichten ihres Herkunftsstaates.

14. Mittels Beweismittelvorlage vom 15.07.2025 brachte die BF im Wege ihrer Rechtsvertretung ein Schreiben von

Pastor Samuel Shams zum Beweis ihrer Mitgliedschaft und Taufe bei der Father´s House Church in Armenien ein.

1 5 . Am 09.09.2025 legte die BF Dokumente zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand vor und teilte dem

Bundesverwaltungsgericht mit, dass sie an der für 10.09.2025 geplanten Verhandlung möglicherweise nicht

teilnehmen werde können.

16. Zu der am 10.09.2025 anberaumten mündlichen Verhandlung ist die BF nicht erschienen.

17. Auftragsgemäß legte die BF mit Schreiben vom 12.09.2025 eine ärztliche Krankenbestätigung für den Zeitraum

09.09.2025 bis 12.09.2025 vor.

18. Am 17.12.2025 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine weitere mündliche Verhandlung im Beisein eines

Dolmetschers für die Sprache Farsi, der BF, ihrer Rechtsvertretung und zwei Zeugen (Peter KÄMPFER und Margit

KÄMPFER) statt. Die belangte Behörde ist entschuldigt nicht erschienen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person der Beschwerdeführerin:

1.1.1. Die BF führt den im Erkenntniskopf angegebenen Namen sowie das dort angeführte Geburtsdatum. Sie ist



iranische Staatsbürgerin und gehört der Volksgruppe der Bakhtiyri an. Die BF wurde in Masdjed-e Soleiman geboren

und lebte zuletzt in der Stadt Ahwaz. Die Muttersprache der BF ist Farsi. Zudem spricht sie etwas Deutsch. Die BF ist

ledig und hat keine Kinder.

1.1.2. Die BF besuchte im Iran zwölf Jahre die Schule und schloss diese mit Matura ab. Im Anschluss absolvierte sie das

Bachelorstudium „Staatliches Management“, arbeitete in einer Postbank, machte sodann eine Ausbildung als

Zahnarztassistentin und übte diesen Beruf für ungefähr zwei Jahre aus. Sodann schloss sie eine sechsmonatige

Versicherungsausbildung ab und arbeitete in ihrem eigenen Versicherungsbüro in der Stadt Ahwaz als

Versicherungsangestellte.

1.1.3. Die BF hat sechs Schwestern und vier Brüder; ein Bruder lebt in Österreich und ein anderer in Dänemark. Die

übrigen Geschwister sind nach wie vor im Iran aufhältig.

1.1.4. Die BF reiste am 19.04.2023 illegal nach Österreich ein.

1.1.5. Die BF ist gesund und in Österreich strafrechtlich unbescholten.

1.2. Zu den Fluchtgründen der Beschwerdeführerin:

1.2.1. Die BF wurde als Muslimin im Iran geboren, hat sich aber bereits im Iran für das Christentum interessiert, hat

eine Hauskirche betrieben und sich nunmehr, seit sie in Österreich aufhältig ist, zunehmend dem Christentum

zugewandt. Sie wurde am 20.10.2021 in Armenien in der Kirche Father´s House Church getauft und ist damit förmlich

dem Christentum beigetreten und vom Islam abgefallen.

Die BF ist praktizierende Angehörige der protestantischen Kirche und aktiv am christlichen Leben beteiligt. Sie besucht

regelmäßig den Gottesdienst und nimmt auch an sonstigen Aktivitäten in der Christlichen Gemeinde Perg teil. Zudem

hilft die BF bei diversen Veranstaltungen der Kirche aus.

1.2.2. Bei einer Rückkehr in den Iran würde sich die BF nicht wieder dem Islam zuwenden, sondern Christin bleiben.

1.2.3. Im Entscheidungszeitpunkt kann im Hinblick auf die aktuelle Lage im Iran für konvertierte Christen nicht mit der

erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, dass die BF im Falle ihrer Rückkehr in den Iran auf Grund ihrer

nunmehr christlichen Religion keiner asylrelevanten Verfolgung unterliegt.

Der BF steht als vom Islam zum Christentum Konvertierte keine innerstaatliche Fluchtalternative offen.

Es liegen keine Gründe vor, nach denen die BF von der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten auszuschließen

ist oder nach denen ein Ausschluss der BF hinsichtlich der Asylgewährung zu erfolgen hat. Solche Gründe sind im

Verfahren nicht hervorgekommen.

1.2.4. Zur Lage im Herkunftsstaat der BF (Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom

17.07.2025):

Sicherheitslage

Verglichen mit Nachbarstaaten wie dem Irak, Libanon, Syrien und Afghanistan hat Iran eine sehr starke

Zentralregierung mit einem komplexen Institutionengefüge. Das Gewaltmonopol liegt bei staatlichen und

halbstaatlichen Institutionen, die das Regime ausmachen. Irans territoriale Integrität wird immer wieder durch

angebliche DrohnenangriLe und größere Explosionen infrage gestellt (BS 19.3.2024), im Juni 2025 auch durch eine

umfangreiche israelische Militäroperation, die LuftangriLe und verdeckte Operationen (CRS 26.6.2025) sowie nach

Angaben der israelischen Armee auch den Einsatz von Bodentruppen umfasst hat (APA 25.6.2025). Gelegentlich

Tammen Grenzstreitigkeiten (z. B. mit Afghanistan im Juli 2022) und Streitigkeiten bezüglich passierender SchiLe in der

Straße von Hormuz mit dem Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf (BS 19.3.2024).

Israelisch-iranischer Krieg (13.-24.6.2025)

Iran sah sich durch die israelische Operation "Rising Lion" ("Am KeLavi" auf Hebräisch, INSS o.D.) ab dem 13.6.2025 mit

dem größten AngriL auf das Land seit Ende des Iran-Irak-Kriegs konfrontiert (RUSI 16.6.2025). Kommuniziertes Ziel der

israelischen Regierung war die militärische Beseitigung "existenzieller Bedrohungen" für Israel durch das iranische

Raketen- und Atomprogramm (FR24 17.6.2025; vgl. Axios 13.6.2025), hinzu kamen Aussagen von Premier Benjamin

Netanyahu und AngriLe auf Ziele, die von Beobachtern als Versuch, einen Regimewechsel herbeizuführen,

interpretiert worden sind (FR24 17.6.2025 vgl. Stimson 16.6.2025).Iran sah sich durch die israelische Operation "Rising



Lion" ("Am KeLavi" auf Hebräisch, INSS o.D.) ab dem 13.6.2025 mit dem größten AngriL auf das Land seit Ende des

Iran-Irak-Kriegs konfrontiert (RUSI 16.6.2025). Kommuniziertes Ziel der israelischen Regierung war die militärische

Beseitigung "existenzieller Bedrohungen" für Israel durch das iranische Raketen- und Atomprogramm (FR24 17.6.2025;

vergleiche Axios 13.6.2025), hinzu kamen Aussagen von Premier Benjamin Netanyahu und AngriLe auf Ziele, die von

Beobachtern als Versuch, einen Regimewechsel herbeizuführen, interpretiert worden sind (FR24 17.6.2025 vergleiche

Stimson 16.6.2025).

Die israelischen Streitkräfte griLen Infrastruktur und Personal an, das mit dem iranischen Atomprogramm in

Verbindung steht (AJ 13.6.2025; vgl. RUSI 16.6.2025) - einschließlich einer Universität (CFR 25.6.2025) - wie auch

konventionelle militärische Einrichtungen (AJ 13.6.2025; vgl. RUSI 16.6.2025). Unter anderem wurden mehrere

Atomwissenschaftler und ranghohe OVziere der Streitkräfte gezielt getötet (BBC 26.6.2025; vgl. RUSI 16.6.2025), wobei

Letzteres einem Beobachter zufolge einer "Enthauptung" des iranischen Sicherheitsapparats nahekam (RUSI

16.6.2025). Ebenso wurde Energieinfrastruktur angegriLen, nämlich eine RaVnerie nahe einem der größten

Erdgasfelder weltweit (REU 26.6.2025b; vgl. Standard 15.6.2025), sowie eine ÖlraVnerie und ein Gasdepot in Teheran

(Standard 15.6.2025). Im weiteren Verlauf führten die israelischen Streitkräfte auch LuftangriLe auf staatliche

Einrichtungen und Verwaltungsgebäude in Teheran durch, darunter auf Institutionen der inneren Sicherheit wie das

Geheimdienstministerium (MOIS [Anm.: auch VAJA]) und das Hauptquartier der Polizei (ISW 15.6.2025) sowie die

Hauptquartiere der Basij und der inneren Sicherheit der Revolutionsgarden in Teheran (i24 23.6.2025), jedoch auch auf

das Außenministerium (ISW 15.6.2025) und den Sitz des iranischen staatlichen Rundfunksenders (IRIB) (LWJ 16.6.2025).

Als weiteres symbolträchtiges AngriLsziel haben die israelischen Streitkräfte das Eingangstor des berüchtigten Evin-

Gefängnisses bombardiert (Standard 23.6.2025; vgl. i24 23.6.2025). Der israelische Verteidigungsminister gab an, die

israelischen Streitkräfte hätten damit "Institutionen der staatlichen Repression" angegriLen (i24 23.6.2025). Evin sei

eines von mehreren Zielen gewesen, darunter auch das Hauptquartier der Basij, die brutal gegen Demonstranten

vorgegangen waren (NYT 29.6.2025a).Die israelischen Streitkräfte griLen Infrastruktur und Personal an, das mit dem

iranischen Atomprogramm in Verbindung steht (AJ 13.6.2025; vergleiche RUSI 16.6.2025) - einschließlich einer

Universität (CFR 25.6.2025) - wie auch konventionelle militärische Einrichtungen (AJ 13.6.2025; vergleiche RUSI

16.6.2025). Unter anderem wurden mehrere Atomwissenschaftler und ranghohe OVziere der Streitkräfte gezielt

getötet (BBC 26.6.2025; vergleiche RUSI 16.6.2025), wobei Letzteres einem Beobachter zufolge einer "Enthauptung"

des iranischen Sicherheitsapparats nahekam (RUSI 16.6.2025). Ebenso wurde Energieinfrastruktur angegriffen, nämlich

eine RaVnerie nahe einem der größten Erdgasfelder weltweit (REU 26.6.2025b; vergleiche Standard 15.6.2025), sowie

eine ÖlraVnerie und ein Gasdepot in Teheran (Standard 15.6.2025). Im weiteren Verlauf führten die israelischen

Streitkräfte auch LuftangriLe auf staatliche Einrichtungen und Verwaltungsgebäude in Teheran durch, darunter auf

Institutionen der inneren Sicherheit wie das Geheimdienstministerium (MOIS [Anm.: auch VAJA]) und das

Hauptquartier der Polizei (ISW 15.6.2025) sowie die Hauptquartiere der Basij und der inneren Sicherheit der

Revolutionsgarden in Teheran (i24 23.6.2025), jedoch auch auf das Außenministerium (ISW 15.6.2025) und den Sitz des

iranischen staatlichen Rundfunksenders (IRIB) (LWJ 16.6.2025). Als weiteres symbolträchtiges AngriLsziel haben die

israelischen Streitkräfte das Eingangstor des berüchtigten Evin-Gefängnisses bombardiert (Standard 23.6.2025;

vergleiche i24 23.6.2025). Der israelische Verteidigungsminister gab an, die israelischen Streitkräfte hätten damit

"Institutionen der staatlichen Repression" angegriLen (i24 23.6.2025). Evin sei eines von mehreren Zielen gewesen,

darunter auch das Hauptquartier der Basij, die brutal gegen Demonstranten vorgegangen waren (NYT 29.6.2025a).

Nach Angaben der iranischen Behörden wurden bei den israelischen AngriLen insgesamt 935 Personen getötet (AP

30.6.2025). Eine Menschenrechtsorganisation bezifferte die Zahl der Todesopfer innerhalb des Zeitraums 13.-24.6.2025

auf 1.190, davon mindestens 436 Zivilisten. Weiters wurden laut der Organisation beinahe 4.500 Personen verletzt

(HRANA 28.6.2025). Die Vorfallsdatenbank ACLED hat im selben Zeitraum dagegen 415 Todesopfer [Zivilisten und

Angehörige der Streitkräfte] in den entsprechenden Vorfallskategorien "Kämpfe" und "Explosionen/remote violence"

erfasst [Anm.: Die Angaben keiner der drei Quellen können veriNziert werden, wobei ACLED Daten anhand eines

vorgegebenen, öLentlich einsehbaren Schemas erfasst und Medienberichte als Datenquelle verwendet, s. Kap.

LänderspeziNsche Anmerkungen für weitergehende Informationen. Die Diskrepanz bei der Anzahl der Todesopfer

kann u. U. auf unterschiedliche Methoden bei der Datenerhebung zurückgeführt werden](ACLED 27.6.2025).

Unter den Toten beNnden sich auch Menschen ohne Verbindung zum iranischen Regime. In vielen Fällen wurden die

Wohnorte hochrangiger Funktionäre angegriLen - Häuser, die sich oft in dicht besiedelten Wohngebieten befanden, in



unmittelbarer Nähe der Wohnorte von Zivilisten. Die Islamische Republik ist für den Schutz der Zivilbevölkerung gegen

Raketen- und LuftangriLe praktisch nicht gerüstet. Strukturelle Vorbereitungen für den Kriegsfall in urbanen Räumen

fehlen völlig: Es gibt keine funktionierenden Sirenen zur Frühwarnung und keine öLentlichen Schutzräume (IRJ

22.6.2025), wobei z. B. die U-Bahn-Stationen in Teheran nach Ankündigung der iranischen Regierung durchgehend

geöLnet blieben, um der Bevölkerung Schutz zu gewähren (BBC 18.6.2025; vgl. Guardian 15.6.2025). Die israelischen

Streitkräfte veröLentlichten in einzelnen Fällen EvakuierungsauLorderungen, etwa vor AngriLen auf militärische

Einrichtungen in Wohngebieten (IRJ 22.6.2025; vgl. LWJ 16.6.2025). Diese Warnungen wurden in internationalen Medien

und sozialen Netzwerken verbreitet, erreichten die iranische Bevölkerung aufgrund von Internetausfällen im Land

allerdings oftmals nicht (IRJ 22.6.2025). Auch wurde in einem Fall berichtet, dass ein iranischer Regierungssprecher die

Bevölkerung dazu aufrief, die israelischen EvakuierungsauLorderungen zu ignorieren (LWJ 16.6.2025). Während nach

dem israelischen AngriL auf das Evin-Gefängnis anfänglich nur Schäden an der Gefängnisinfrastruktur gemeldet

wurden (i24 23.6.2025; vgl. NYT 23.6.2025a), gab ein Sprecher des iranischen Justizministeriums später an, dass bei

dem AngriL 71 Menschen, darunter Häftlinge, Angehörige, Verwaltungspersonal und Wehrdienstleistende getötet

worden wären (REU 29.6.2025).Unter den Toten beNnden sich auch Menschen ohne Verbindung zum iranischen

Regime. In vielen Fällen wurden die Wohnorte hochrangiger Funktionäre angegriLen - Häuser, die sich oft in dicht

besiedelten Wohngebieten befanden, in unmittelbarer Nähe der Wohnorte von Zivilisten. Die Islamische Republik ist

für den Schutz der Zivilbevölkerung gegen Raketen- und LuftangriLe praktisch nicht gerüstet. Strukturelle

Vorbereitungen für den Kriegsfall in urbanen Räumen fehlen völlig: Es gibt keine funktionierenden Sirenen zur

Frühwarnung und keine öLentlichen Schutzräume (IRJ 22.6.2025), wobei z. B. die U-Bahn-Stationen in Teheran nach

Ankündigung der iranischen Regierung durchgehend geöLnet blieben, um der Bevölkerung Schutz zu gewähren (BBC

18.6.2025; vergleiche Guardian 15.6.2025). Die israelischen Streitkräfte veröLentlichten in einzelnen Fällen

EvakuierungsauLorderungen, etwa vor AngriLen auf militärische Einrichtungen in Wohngebieten (IRJ 22.6.2025;

vergleiche LWJ 16.6.2025). Diese Warnungen wurden in internationalen Medien und sozialen Netzwerken verbreitet,

erreichten die iranische Bevölkerung aufgrund von Internetausfällen im Land allerdings oftmals nicht (IRJ 22.6.2025).

Auch wurde in einem Fall berichtet, dass ein iranischer Regierungssprecher die Bevölkerung dazu aufrief, die

israelischen EvakuierungsauLorderungen zu ignorieren (LWJ 16.6.2025). Während nach dem israelischen AngriL auf

das Evin-Gefängnis anfänglich nur Schäden an der Gefängnisinfrastruktur gemeldet wurden (i24 23.6.2025; vergleiche

NYT 23.6.2025a), gab ein Sprecher des iranischen Justizministeriums später an, dass bei dem AngriL 71 Menschen,

darunter Häftlinge, Angehörige, Verwaltungspersonal und Wehrdienstleistende getötet worden wären (REU 29.6.2025).

Nach Aufzeichnungen der NGO HRANA und von ACLED fand der zahlenmäßig größte Anteil der AngriLe (HRANA) bzw.

Vorfälle der Kategorien "Kämpfe" und "Explosionen/remote violence" (ACLED) in der Hauptstadt Teheran statt (HRANA

28.6.2025, ACLED 27.6.2025). Auch verzeichnete ACLED dort den größten Anteil an Todesopfern im Land, nämlich 163

von 415, wobei die meisten Todesopfer auf den ersten Distrikt von Teheran (insg. 91) entNelen [Anm.: BeNndet sich im

Norden der Stadt] (ACLED 27.6.2025). HRANA und ACLED erfassten insgesamt jedoch Vorfälle in 28 [von 31] Provinzen

des Landes (ACLED 27.6.2025, HRANA 28.6.2025).

Innerhalb des eigenen Landes reagierten die iranischen Sicherheitskräfte unter anderem auf die israelischen AngriLe,

indem sie Truppen an die Grenzen mit Pakistan, dem Irak und Aserbaidschan verlegten, um einen Einmarsch von - in

den Worten eines iranischen Regierungsvertreters - "Terroristen" zu verhindern. Vertreter von iranischen kurdischen

Oppositionsparteien mit Sitz im kurdischen Teil des Irak berichteten von umfassenden Truppenbewegungen,

insbesondere in der kurdischen Region Irans. Unter anderem wurden Mitglieder der Revolutionsgarden dort in Schulen

stationiert und neue Checkpoints an Straßen errichtet. Die Sicherheitskräfte führten vermehrt Personenkontrollen

durch, auch wurde von Hausdurchsuchungen berichtet (REU 26.6.2025a).

International antwortete Iran auf die israelische Operation "Rising Lion" mit Raketenangriffen auf Israel (REU 14.6.2025;

vgl. Tagesschau 22.6.2025a, ISW 15.6.2025). Während Beobachter zu dem Schluss kamen, dass Iran hierbei

Zurückhaltung zeigte (MECGA 18.6.2025; vgl. RAND 16.6.2025), trafen die iranischen Raketen dennoch u. a.

Wohnhäuser (Standard 16.6.2025) und ein Krankenhaus (ORF 19.6.2025) und töteten 28 Personen in Israel (AP

30.6.2025), von denen laut dem israelischen Gesundheitsministerium bis auf eine Person alle Zivilisten waren. Weiters

wurden über 3.000 Personen verletzt (TIS 29.6.2025). Die nicht unbedingt freiwillige Zurückhaltung wurde einerseits

Schäden zugeschrieben, welche die israelischen Streitkräfte der iranischen Raketeninfrastruktur zugefügt haben, und

andererseits der Furcht Irans vor einem Kriegseintritt der USA (MECGA 18.6.2025).International antwortete Iran auf die



israelische Operation "Rising Lion" mit RaketenangriLen auf Israel (REU 14.6.2025; vergleiche Tagesschau 22.6.2025a,

ISW 15.6.2025). Während Beobachter zu dem Schluss kamen, dass Iran hierbei Zurückhaltung zeigte (MECGA

18.6.2025; vergleiche RAND 16.6.2025), trafen die iranischen Raketen dennoch u. a. Wohnhäuser (Standard 16.6.2025)

und ein Krankenhaus (ORF 19.6.2025) und töteten 28 Personen in Israel (AP 30.6.2025), von denen laut dem

israelischen Gesundheitsministerium bis auf eine Person alle Zivilisten waren. Weiters wurden über 3.000 Personen

verletzt (TIS 29.6.2025). Die nicht unbedingt freiwillige Zurückhaltung wurde einerseits Schäden zugeschrieben, welche

die israelischen Streitkräfte der iranischen Raketeninfrastruktur zugefügt haben, und andererseits der Furcht Irans vor

einem Kriegseintritt der USA (MECGA 18.6.2025).

Nachdem die israelischen AngriLe auf iranische Atom- und Raketenanlagen der gut geschützten

Urananreicherungsanlage Fordow kaum oder gar keinen Schaden zufügen konnten, forderte der israelische

Premierminister Benjamin Netanyahu US-Präsident Donald Trump dazu auf, die US-Streitkräfte anzuweisen, die Anlage

mit bunkerzerstörenden Bomben, die sich im Besitz der USA beNnden, anzugreifen (Soufan 23.6.2025). Die USA warfen

daraufhin am 22.6.2025 im Rahmen ihrer "Operation Midnight Hammer" bunkerbrechende Bomben auf die

Urananreicherungsanlagen Fordow und Natanz ab und griLen auch eine Uranumwandlungsanlage in Isfahan an

[Anm.: auf obiger Karte rot eingezeichnet] (CFR 25.6.2025; vgl. Soufan 23.6.2025). Nach dem AngriL versuchte Trump

eine Eskalation zu vermeiden, indem er erklärte, dass es sich um eine begrenzte und gezielte Aktion gegen das

iranische Atomprogramm und nicht gegen das Regime gehandelt hat (Soufan 23.6.2025; vgl. Amwaj 22.6.2025).

Während der US-Präsident nach der Operation behauptet hat, dass die angegriLenen Atomanlagen völlig zerstört

worden seien, legt ein an die Medien geleakter US-Nachrichtendienstbericht nahe, dass das iranische Atomprogramm

dadurch nur um ein paar Monate zurückgeworfen worden ist, wobei die Verfasser auch betonten, dass es sich bei

dieser Bewertung nur um eine vorläuNge Einschätzung handelt (NYT 24.6.2025a; vgl. CFR 25.6.2025). Iran antwortete

auf den US-AngriL, indem es die größte Militärbasis der USA im Nahen Osten, al-Udeid in Katar, welche die Zentrale für

alle LuftangriLe der USA in der Region beherbergt, angriL, allerdings nicht, ohne die US-Regierung zuvor gewarnt zu

haben, wofür sich US-Präsident Trump öLentlich bedankt hat (BBC 23.6.2025).Nachdem die israelischen AngriLe auf

iranische Atom- und Raketenanlagen der gut geschützten Urananreicherungsanlage Fordow kaum oder gar keinen

Schaden zufügen konnten, forderte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu US-Präsident Donald Trump

dazu auf, die US-Streitkräfte anzuweisen, die Anlage mit bunkerzerstörenden Bomben, die sich im Besitz der USA

beNnden, anzugreifen (Soufan 23.6.2025). Die USA warfen daraufhin am 22.6.2025 im Rahmen ihrer "Operation

Midnight Hammer" bunkerbrechende Bomben auf die Urananreicherungsanlagen Fordow und Natanz ab und griLen

auch eine Uranumwandlungsanlage in Isfahan an [Anm.: auf obiger Karte rot eingezeichnet] (CFR 25.6.2025; vergleiche

Soufan 23.6.2025). Nach dem AngriL versuchte Trump eine Eskalation zu vermeiden, indem er erklärte, dass es sich

um eine begrenzte und gezielte Aktion gegen das iranische Atomprogramm und nicht gegen das Regime gehandelt hat

(Soufan 23.6.2025; vergleiche Amwaj 22.6.2025). Während der US-Präsident nach der Operation behauptet hat, dass

die angegriLenen Atomanlagen völlig zerstört worden seien, legt ein an die Medien geleakter US-

Nachrichtendienstbericht nahe, dass das iranische Atomprogramm dadurch nur um ein paar Monate zurückgeworfen

worden ist, wobei die Verfasser auch betonten, dass es sich bei dieser Bewertung nur um eine vorläuNge Einschätzung

handelt (NYT 24.6.2025a; vergleiche CFR 25.6.2025). Iran antwortete auf den US-AngriL, indem es die größte

Militärbasis der USA im Nahen Osten, al-Udeid in Katar, welche die Zentrale für alle LuftangriLe der USA in der Region

beherbergt, angriL, allerdings nicht, ohne die US-Regierung zuvor gewarnt zu haben, wofür sich US-Präsident Trump

öffentlich bedankt hat (BBC 23.6.2025).

Am 24.6.2025 stimmten Israel und Iran einem WaLenstillstand zu, wobei beide Seiten nach Verkündung des

WaLenstillstands (durch die USA, Israel und Iran zu verschiedenen Zeitpunkten) noch vereinzelte AngriLe durchgeführt

haben (NYT 24.6.2025b; vgl. ORF 24.6.2025). Sowohl Israel als auch Iran haben sich zu den Siegern des KonTikts erklärt

(NYT 25.6.2025).Am 24.6.2025 stimmten Israel und Iran einem WaLenstillstand zu, wobei beide Seiten nach

Verkündung des WaLenstillstands (durch die USA, Israel und Iran zu verschiedenen Zeitpunkten) noch vereinzelte

AngriLe durchgeführt haben (NYT 24.6.2025b; vergleiche ORF 24.6.2025). Sowohl Israel als auch Iran haben sich zu den

Siegern des Konflikts erklärt (NYT 25.6.2025).

Nachdem angenommen wird, dass die israelische Operation nur aufgrund einer beispiellosen InNltration der

iranischen Sicherheitsdienste durch israelische Agenten möglich war, gehen die Behörden verstärkt gegen Personen

vor, die verdächtigt werden, mit ausländischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Sie begründen dies mit der



nationalen Sicherheit [Anm.: s. u. a. das Kap. Relevante Bevölkerungsgruppen / Personen, die der Zusammenarbeit mit

feindlichen Mächten bezichtigt werden für weitere Informationen.] (BBC 26.6.2025; vgl. NYT 28.6.2025).Nachdem

angenommen wird, dass die israelische Operation nur aufgrund einer beispiellosen InNltration der iranischen

Sicherheitsdienste durch israelische Agenten möglich war, gehen die Behörden verstärkt gegen Personen vor, die

verdächtigt werden, mit ausländischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Sie begründen dies mit der nationalen

Sicherheit [Anm.: s. u. a. das Kap. Relevante Bevölkerungsgruppen / Personen, die der Zusammenarbeit mit feindlichen

Mächten bezichtigt werden für weitere Informationen.] (BBC 26.6.2025; vergleiche NYT 28.6.2025).

Bedrohungen durch unterschiedliche Gruppierungen in Iran

Iran sieht sich mit terroristischen Bedrohungen durch verschiedene Oppositionsgruppen konfrontiert, einerseits durch

separatistische Aufstandsbewegungen in seinen Grenzregionen, wo arabische, belutschische und kurdische ethnische

Minderheiten leben, und andererseits durch transnationale Gruppierungen wie dem sogenannten Islamischen Staat

(IS). Zu den separatistischen Gruppierungen zählen beispielsweise das Arab Struggle Movement for the Liberation of

Ahwaz (ASMLA) und die Ahvaz National Resistance in Khuzestan sowie Jaysh al-Adl (JAA) in Sistan und Belutschistan. In

den kurdischen Gebieten agieren verschiedene Gruppierungen, darunter die Partiya Jiyana Azad a Kurdistane [Partei

für ein freies Leben in Kurdistan] (PJAK), die einen bewaLneten Aufstand gegen die iranischen Sicherheitskräfte führen

und manchmal auch Anschläge verüben (ISPI 26.2.2024).

Der IS hat sich seit 2017 zu vier Anschlägen in Iran bekannt. Die Anschläge richteten sich vor allem gegen sogenannte

"high-proNle"-Ziele, also Ziele mit hoher Symbolwirkung (BBC 5.1.2024). Bei einem Anschlag in der Stadt Kerman

[Provinz Kerman] am 3.1.2024 starben fast 100 Menschen und über 200 wurden verletzt. Der Anschlag ereignete sich

während einer Gedenkfeier anlässlich des Todestags von Qassem Soleimani (IRINTL 3.1.2024; vgl. Soufan 4.1.2024),

dem 2020 durch einen US-DrohnenangriL getöteten Befehlshaber der für Auslandsoperationen der Revolutionsgarden

zuständigen Quds-Kräfte (BBC 4.1.2024; vgl. AP 4.1.2024), der einer der Architekten der iranischen Politik in der Region

war (BBC 4.1.2024; vgl. Soufan 4.1.2024). Der IS bekannte sich zu dem Anschlag, wobei laut Informationen eines US-

amerikanischen Nachrichtendienstes der Ableger des IS in Afghanistan, der Islamische Staat Khorasan Provinz (ISKP),

für den Anschlag verantwortlich war (REU 5.1.2024; vgl. FAZ 12.1.2024). Seit 2015 kommt es nach iranischen Angaben

in der Provinz Khuzestan und in anderen Landesteilen, auch in Teheran, wiederholt zu Verhaftungen von Personen, die

mit dem IS in Verbindung stehen und Terroranschläge in Iran geplant haben sollen (AA 26.6.2025; vgl. TWI 31.10.2022),

zuletzt beispielsweise Anfang Juni 2025 und im August 2024 (AlMon 4.6.2025).Der IS hat sich seit 2017 zu vier

Anschlägen in Iran bekannt. Die Anschläge richteten sich vor allem gegen sogenannte "high-proNle"-Ziele, also Ziele mit

hoher Symbolwirkung (BBC 5.1.2024). Bei einem Anschlag in der Stadt Kerman [Provinz Kerman] am 3.1.2024 starben

fast 100 Menschen und über 200 wurden verletzt. Der Anschlag ereignete sich während einer Gedenkfeier anlässlich

des Todestags von Qassem Soleimani (IRINTL 3.1.2024; vergleiche Soufan 4.1.2024), dem 2020 durch einen US-

DrohnenangriL getöteten Befehlshaber der für Auslandsoperationen der Revolutionsgarden zuständigen Quds-Kräfte

(BBC 4.1.2024; vergleiche AP 4.1.2024), der einer der Architekten der iranischen Politik in der Region war (BBC 4.1.2024;

vergleiche Soufan 4.1.2024). Der IS bekannte sich zu dem Anschlag, wobei laut Informationen eines US-amerikanischen

Nachrichtendienstes der Ableger des IS in Afghanistan, der Islamische Staat Khorasan Provinz (ISKP), für den Anschlag

verantwortlich war (REU 5.1.2024; vergleiche FAZ 12.1.2024). Seit 2015 kommt es nach iranischen Angaben in der

Provinz Khuzestan und in anderen Landesteilen, auch in Teheran, wiederholt zu Verhaftungen von Personen, die mit

dem IS in Verbindung stehen und Terroranschläge in Iran geplant haben sollen (AA 26.6.2025; vergleiche TWI

31.10.2022), zuletzt beispielsweise Anfang Juni 2025 und im August 2024 (AlMon 4.6.2025).

Teheran fürchtet Unruhen unter den ethnischen und religiösen Minderheiten in den Randgebieten Irans. Fast alle

Kurden im Nordwesten und Belutschen im Südosten des Landes sind Sunniten, ebenso eine substanzielle Minderheit

der Araber im Südwesten. Diese Volksgruppen gelten der schiitischen Islamischen Republik als Sicherheitsrisiko,

unterliegen vielfältigen Diskriminierungen und stehen oft in Opposition zum Regime. Sie scheinen eine besonders

große Gefahr zu sein, weil ihre Siedlungsgebiete an den Außengrenzen Irans liegen. Daher sorgt sich die iranische

Führung, Nachbarn könnten im KonTiktfall versuchen, die Minderheiten gegen den Staat zu mobilisieren (SWP

9.3.2024) und bezichtigt ausländische Mächte, v. a. Israel, die USA und manche Golfstaaten, separatistische

oppositionelle Gruppierungen in Iran zu unterstützen, die das Land destabilisieren sollen (ISPI 26.2.2024).

In der Provinz Sistan und Belutschistan kommt es regelmäßig zu KonTikten zwischen iranischen Sicherheitskräften und

bewaLneten Gruppierungen (AA 26.6.2025), insbesondere sunnitischen Militanten und Drogenschmugglern (Arabiya



17.1.2024). Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, es gibt vermehrte Sicherheits- und Personenkontrollen (AA

26.6.2025). Seit Dezember 2023 haben die Aufständischenaktivitäten im Südosten Irans zugenommen. Die

belutschische jihadistische Gruppierung Jaysh al-Adl [JAA, auch JUA] hat seitdem zahlreiche Anschläge verübt (ISW

10.3.2025; vgl. LWJ 1.10.2024), wobei insbesondere Sicherheitskräfte, aber auch andere Vertreter staatlicher

Institutionen ins Visier genommen werden, darunter etwa Richter und andere Justizbeamte (Zenith 26.1.2024). Auch

2025 hat die Organisation Anschläge durchgeführt bzw. kam es zu bewaLneten Auseinandersetzungen mit den

iranischen Sicherheitskräften (ACLED 20.6.2025). Letztere führen Operationen gegen die JAA durch (ISW 18.4.2025, ISW

10.3.2025, ISW 25.2.2025).In der Provinz Sistan und Belutschistan kommt es regelmäßig zu KonTikten zwischen

iranischen Sicherheitskräften und bewaLneten Gruppierungen (AA 26.6.2025), insbesondere sunnitischen Militanten

und Drogenschmugglern (Arabiya 17.1.2024). Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, es gibt vermehrte Sicherheits-

und Personenkontrollen (AA 26.6.2025). Seit Dezember 2023 haben die Aufständischenaktivitäten im Südosten Irans

zugenommen. Die belutschische jihadistische Gruppierung Jaysh al-Adl [JAA, auch JUA] hat seitdem zahlreiche

Anschläge verübt (ISW 10.3.2025; vergleiche LWJ 1.10.2024), wobei insbesondere Sicherheitskräfte, aber auch andere

Vertreter staatlicher Institutionen ins Visier genommen werden, darunter etwa Richter und andere Justizbeamte

(Zenith 26.1.2024). Auch 2025 hat die Organisation Anschläge durchgeführt bzw. kam es zu bewaLneten

Auseinandersetzungen mit den iranischen Sicherheitskräften (ACLED 20.6.2025). Letztere führen Operationen gegen

die JAA durch (ISW 18.4.2025, ISW 10.3.2025, ISW 25.2.2025).

Die Grenzen zu Afghanistan und Pakistan sind durchlässig und eine wichtige Schmuggelroute für Drogen und andere

Waren, die das organisierte Verbrechen anzieht (DFAT 24.7.2023; vgl. BAMF 10.7.2023, AlMon 14.4.2024). Weiters sind

die Beziehungen zwischen der iranischen Regierung und der Taliban-Regierung in Afghanistan teils angespannt (DFAT

24.7.2023). Seit die Taliban im August 2021 die Kontrolle übernommen haben, liefern sich iranische Soldaten und

Taliban-Sicherheitskräfte entlang der gemeinsamen Grenze immer wieder bewaLnete Auseinandersetzungen (DFAT

24.7.2023; vgl. Caspian 1.5.2024, IRINTL 25.4.2024).Die Grenzen zu Afghanistan und Pakistan sind durchlässig und eine

wichtige Schmuggelroute für Drogen und andere Waren, die das organisierte Verbrechen anzieht (DFAT 24.7.2023;

vergleiche BAMF 10.7.2023, AlMon 14.4.2024). Weiters sind die Beziehungen zwischen der iranischen Regierung und

der Taliban-Regierung in Afghanistan teils angespannt (DFAT 24.7.2023). Seit die Taliban im August 2021 die Kontrolle

übernommen haben, liefern sich iranische Soldaten und Taliban-Sicherheitskräfte entlang der gemeinsamen Grenze

immer wieder bewaffnete Auseinandersetzungen (DFAT 24.7.2023; vergleiche Caspian 1.5.2024, IRINTL 25.4.2024).

In der Provinz Kurdistan und der ebenfalls von Kurden bewohnten Provinz West-Aserbaidschan gibt immer wieder

Anschläge gegen Sicherheitskräfte, Personal der Justiz und Angehörige des Klerus. In diesem Zusammenhang haben

Sicherheitskräfte ihr Vorgehen gegen kurdische Separatistengruppen sowie Kontrollen mit Checkpoints noch einmal

verstärkt (AA 26.6.2025). Die Sicherheitskräfte sind in den Provinzen Kurdistan, Kermanshah und West-Aserbaidschan

in großer Zahl präsent (MBZ 9.2023). In dieser von Kurden bewohnten Region an der Grenze zum Irak und der Türkei

(Izady/Gulf 2000 o.D.) kam es zu einigen bewaLneten Zusammenstößen zwischen iranischen Sicherheitskräften und

Mitgliedern kurdischer Parteien, die Stützpunkte im Nordirak haben, manchmal auch mit Toten und Verletzten auf

beiden Seiten (MBZ 9.2023). Und dies, obwohl viele der in der Kurdistan Region Irak (KRI) ansässigen iranischen

kurdischen Oppositionsparteien ein Abkommen mit der dortigen Regierung geschlossen haben, die KRI nicht als Basis

für AngriLe auf Iran zu nutzen (Clingendael 3.7.2024). Entlang der Grenze wird weiters immer wieder vom Beschuss

von Schmugglern oder Kolbars durch iranische Sicherheitskräfte berichtet (IRWIRE 29.6.2025b; vgl. HRW 8.7.2024,

Hengaw 1.8.2024).In der Provinz Kurdistan und der ebenfalls von Kurden bewohnten Provinz West-Aserbaidschan gibt

immer wieder Anschläge gegen Sicherheitskräfte, Personal der Justiz und Angehörige des Klerus. In diesem

Zusammenhang haben Sicherheitskräfte ihr Vorgehen gegen kurdische Separatistengruppen sowie Kontrollen mit

Checkpoints noch einmal verstärkt (AA 26.6.2025). Die Sicherheitskräfte sind in den Provinzen Kurdistan, Kermanshah

und West-Aserbaidschan in großer Zahl präsent (MBZ 9.2023). In dieser von Kurden bewohnten Region an der Grenze

zum Irak und der Türkei (Izady/Gulf 2000 o.D.) kam es zu einigen bewaLneten Zusammenstößen zwischen iranischen

Sicherheitskräften und Mitgliedern kurdischer Parteien, die Stützpunkte im Nordirak haben, manchmal auch mit Toten

und Verletzten auf beiden Seiten (MBZ 9.2023). Und dies, obwohl viele der in der Kurdistan Region Irak (KRI) ansässigen

iranischen kurdischen Oppositionsparteien ein Abkommen mit der dortigen Regierung geschlossen haben, die KRI

nicht als Basis für AngriLe auf Iran zu nutzen (Clingendael 3.7.2024). Entlang der Grenze wird weiters immer wieder

vom Beschuss von Schmugglern oder Kolbars durch iranische Sicherheitskräfte berichtet (IRWIRE 29.6.2025b;

vergleiche HRW 8.7.2024, Hengaw 1.8.2024).



(…)

Sicherheitsbehörden

Iran hat eine starke Zentralregierung mit einem komplexen institutionellen Gefüge. Das Gewaltmonopol liegt bei den

staatlichen und halbstaatlichen Einheiten, die das Regime bilden. Die Revolutionsgarden sind im iranischen

Sicherheitsapparat die mächtigste Kraft (BS 19.3.2024), aber auch vom Regime anerkannte Bürgerwehren üben Gewalt

aus, wenn es z. B. um die Niederschlagung von Straßenprotesten geht (BS 19.3.2024; vgl. IRWIRE 25.9.2022). Der

Oberste Führer - und nicht der Präsident - ist der oberste Befehlshaber über alle Streitkräfte. Er kann Krieg oder

Frieden erklären und Militäroperationen genehmigen (DIA 2019).Iran hat eine starke Zentralregierung mit einem

komplexen institutionellen Gefüge. Das Gewaltmonopol liegt bei den staatlichen und halbstaatlichen Einheiten, die das

Regime bilden. Die Revolutionsgarden sind im iranischen Sicherheitsapparat die mächtigste Kraft (BS 19.3.2024), aber

auch vom Regime anerkannte Bürgerwehren üben Gewalt aus, wenn es z. B. um die Niederschlagung von

Straßenprotesten geht (BS 19.3.2024; vergleiche IRWIRE 25.9.2022). Der Oberste Führer - und nicht der Präsident - ist

der oberste Befehlshaber über alle Streitkräfte. Er kann Krieg oder Frieden erklären und Militäroperationen

genehmigen (DIA 2019).

In Iran gibt es eine Vielzahl verschiedener Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden (Landinfo/CEDOCA/SEM

12.2021). Hierbei gibt es einige Besonderheiten, die auf die "revolutionäre Natur" des Regimes zurückzuführen sind,

nämlich das Nebeneinanderbestehen von traditionellen staatlichen WaLenträgern, wie Armee und Polizei, mit

revolutionären Institutionen. Diese Situation führt zu Duplizierungen, Überlappungen und unklaren

Kompetenzzuteilungen sowie institutioneller Konkurrenz. Gleichzeitig herrscht seit Jahren das Bemühen, diese

Parallelität zu rationalisieren und unterschiedlichen Institutionen unterschiedliche Aufgaben

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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